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Gestutzt auf Art. 36, Abs. 4 der Gemeindeordnung der Stadt Frauenfeld erlésst der Stadtrat
das nachstehende Reglement Uber die Beniitzung des Hallen-, Frei- und Sprudelbades Frau-
enfeld.

A. Zweck und Organisation
Art. 1

Das Hallen-, Frei- und Sprudelbad Frauenfeld dient einer mog- Zweck
lichst breiten Bevolkerungsschicht zur wassersportlichen Betéti-
gung und zur Freizeitgestaltung.

Art. 2

Die Verwaltungsabteilung Jugend, Sport und Freizeit (nachfol- Zustandigkeit
gend Verwaltungsabteilung genannt) ist flr die Vermarktung,

den Unterhalt und die Organisation der Benltzung des Hallen-,

Frei- und Sprudelbades zustandig.

Die vom Stadtrat gewdhlte Fachkommission fur Sport berdt den
Stadtrat.

Art. 3
Die Betreuung der Anlage und die direkte Aufsicht obliegen dem Aufsicht
Leiter / der Leiterin Bad und den Badmeistern / -innen, nachfol-

gend Badmeister / -in genannt.

Das Restaurant untersteht der Aufsicht des Pachters / der Pach-
terin bzw. des Patentinhabers / der Patentinhaberin.

B. Beniltzung

Art. 4

Das Hallen-, Frei- und Sprudelbad steht der breiten Offentlich- Bendtzer / -innen
keit, den Wassersportler / -innen, Schulen und Sportvereinen zur

Verfligung.

Einheimische Benlitzer / -innen haben Vorrang.
Art. 5
Gesuche um regelmaéssige Beniitzung wie auch fir die Durch- Gesuche

fuhrung von Anlassen sind schriftlich bei der Verwaltungsabtei-
lung einzureichen.



Belegungsplan

Ausfall

Hausordnung

Offnungszeiten

Feiertage

Art. 6
Die Verwaltungsabteilung erstellt aufgrund der bewilligten Ge-
suche den Belegungsplan. Dabei haben Einzelanldsse gegenuber

Dauerbelegungen Vorrang.

Dauermieter / -innen haben keinen Anspruch auf Ruckerstattung
von Gebuhren, wenn Einzelanlasse stattfinden.

Art. 7

Belegungsausfélle sind dem Leiter / der Leiterin Bad friihzeitig zu
melden.

C. Ordnung
Art. 8

Die Verwaltungsabteilung erstellt eine Hausordnung, der Folge
zu leisten ist.

Die Benutzer / -innen haben die Anordnungen des Badmeisters /
der Badmeisterin und des Sicherheitsdienstes zu befolgen.

Art. 9

Die Verwaltungsabteilung setzt die In- und Ausserbetriebnahme
des Hallen-, Frei- und Sprudelbades fest.

Die Freibadsaison dauert in der Regel von Anfang Mai bis Ende
September. Das Hallenbad ist wéhrend des ganzen Jahres, mit
Ausnahme der Revisionsarbeiten wahrend der Sommerferien,
geoffnet.

Die Verwaltungsabteilung regelt die taglichen Offnungszeiten.
Art. 10

Gemaéss kantonalem Ruhetagsgesetz vom 11.05.1989, § 5,
Abs. 2 finden an folgenden Feiertagen keine Anlasse statt: Kar-
freitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, Eidg. Dank-, Buss- und
Bettag, Weihnachtstag.

Am Karfreitag, Ostersonntag und am Weihnachtstag bleibt das
Hallen-, Frei- und Sprudelbad geschlossen.



Art. 11

Der Badmeister / Die Badmeisterin kann das Hallen-, Frei- und
Sprudelbad oder Teile davon sperren, insbesondere aus Witte-
rungsgrinden oder wegen Defekten.

Die Verwaltungsabteilung und die Benitzer / -innen sind durch
den Badmeister / die Badmeisterin umgehend zu orientieren.

Art. 12

Der Badmeister / Die Badmeisterin teilt den Benlitzer / -innen
Garderoben, MaterialrAume usw. zu.

Die Aufbewahrung privater Sportartikel ausserhalb der Betriebs-
zeiten ist nur in den daflr vorgesehenen Einrichtungen gestat-
tet.

Art. 13

An den bestehenden Anlagen durfen keinerlei Veranderungen
vorgenommen werden.

Ergéanzungen diarfen nur mit Bewilligung des Badmeisters / der
Badmeisterin ausgefiihrt werden. Sie sind nach Gebrauch wieder
zu entfernen.

Fur das Einrichten von elektrischen Anlagen und zuséatzlichen
Telefonanschliissen ist in Absprache mit dem Badmeister / der
Badmeisterin ein konzessionierter Elektriker / eine konzessionier-
te Elektrikerin beizuziehen.

Die vorhandenen technischen Einrichtungen sind ausschliesslich
durch fachkundige Personen zu bedienen.

Art. 14
Markierungen, Absperrungen, Bahnunterteilungen und derglei-
chen durfen nur im Einverstandnis mit dem Badmeister / der

Badmeisterin angebracht werden.

Fur spezielle Anlasse kann die Mitarbeit der Vereine verlangt
werden.

Spezielle Leistungen des Badpersonals werden in Rechnung ge-
stellt.

Sperrung

Garderoben

Installationen

Markierungen /
Absperrungen



Beschallung

Parkierung und
Sicherheit

Sanitatsdienst

Beschadigungen

Restaurant /
Festwirtschaft

Art. 15

Die Benitzung der Lautsprecher ist bezlglich Dauer und Laut-
starke auf das Notwendige zu beschranken.

Art. 16

Fahrrader und Motorfahrzeuge sind ausserhalb des Hallen-, Frei-
und Sprudelbades auf den speziell bezeichneten Platzen geord-
net abzustellen.

Bei Grossanléssen haben die Veranstalter / -innen auf ihre Kos-
ten nach Ricksprache mit der Kantonspolizei Thurgau die Par-
kierung und den Verkehr zu regeln.

Bei Anlassen mit grésserem Publikumsaufmarsch ist das Si-
cherheitsdispositiv mit der Kantonspolizei Thurgau, Sicherheits-
polizei, abzusprechen.

Art. 17

Die Organisation des Sanitatsdienstes liegt in der Verantwortung
des Veranstalters / der Veranstalterin.

Art. 18

Beschadigungen sind unverziglich dem Badmeister / der Bad-
meisterin zu melden.

Fur Personen- und Sachschaden ist der Verursacher / die Verur-
sacherin haftbar. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen
Vorschriften. Der Veranstalter / Die Veranstalterin haftet subsidi-
ar.

Der Veranstalter / Die Veranstalterin und die Vereine haben eine
Haftpflichtversicherung abzuschliessen.

Art. 19
Das Restaurant wird durch die Verwaltungsabteilung verpachtet.

Fur das Fuhren einer Festwirtschaft ist die Bewilligung der Ver-
waltungsabteilung einzuholen.

Bezlglich der Abgabe von alkoholischen Getranken an Jugendli-
che gelten die gesetzlichen Einschrankungen.

Bezlglich der Abgabe von Getranken und Esswaren hat sich der
Veranstalter / die Veranstalterin mit dem Pachter / der Péachterin
des Restaurants Wasserwelle abzusprechen.



Art. 20
Die Vermietung von Werbeflachen innerhalb der Anlage erfolgt
durch die Verwaltungsabteilung und wird durch separate Ver-

trage geregelt.

Alkohol- und Tabakwerbung ist untersagt.

D. Beniutzungsgebihren
Art. 21

Der Stadtrat setzt die Beniitzungsgebtihren in einem besonderen
Tarif im Anhang dieses Reglements fest.

Die Fakturierung erfolgt durch die Verwaltungsabteilung. Fir
Grossanlasse kann bei der Reservation eine Vorauszahlung ver-
langt werden.

Die ubrigen Gebuhren sind an der Kasse zu bezahlen.

Art. 22

Bei Absagen vereinbarter Benitzungen durch den Veranstalter /
die Veranstalterin werden die bereits erfolgten Aufwendungen
in Rechnung gestellt.

Es besteht kein Anspruch auf Rickerstattung von Eintrittsgebih-

ren oder Wasserflachenmieten, wenn Anlagen nach Art. 6 und
11 gesperrt werden mussen.

E. Haftung, Ausschluss, Inkrafttreten
Art. 23

Die Stadt Frauenfeld haftet im Rahmen der gesetzlichen Haft-
pflicht.

Die Stadt Frauenfeld Gbernimmt keine Haftung fur Diebstahl von
Wertsachen und anderen Gegenstanden.

Werbung

Gebuhren

Absagen

Haftung



Ausschluss

Inkrafttreten

Art. 24

Benutzer / -innen, die gegen das Gesetz verstossen, die Bestim-
mungen dieses Reglements, die Hausordnung oder die Weisun-
gen des Badmeisters / der Badmeisterin und des Sicherheits-
dienstes missachten oder die Gebuhren nicht entrichten, kénnen
durch den Badmeister / die Badmeisterin oder die Verwaltungs-
abteilung ausgeschlossen werden. Ausgeschlossene haben kei-
nen Anspruch auf Schadenersatz.

Uber einen langerfristigen Ausschluss von Einzelpersonen und
Gruppen befindet die Verwaltungsabteilung.

Art. 25

Dieses Reglement ersetzt dasjenige vom 27. Dezember 1995
und tritt auf den 1. Januar 2007 in Kraft.

Frauenfeld, 7. November 2006

NAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD
Der Stadtammann Der Stadtschreiber

Carlo Parolari Thomas Pallmann



1

Anhang zum Reglement fiur das Hallen-, Frei- und Sprudelbad
(Art. 21, Abs. 1)

Gebuhrentarif
Hallen-, Frei- und Sprudelbad

Einzelpersonen Kinder und Jugendliche Erwachsene
(bis 18 Jahre)

Einzeleintritt 3.-- 6.--
11-er Abonnement * 30.-- 60.--
20-Stundenkarte 45.-- 90.--
Sommer-Abonnement (1.5. - 30.9.) 45.-- 90.--
Winter-Abonnement (1.10. - 30.4.) 70.-- 140.--
Jahres-Abonnement 110.-- 220.--
Aufpreis Winter(s)pass 30.-- 60.--
Far Aktiv-Mitglieder / -innen einheimischer Hauptbenitzervereine (mit Lizenz)
Jahres-Abonnement 33.-- 66.--
Aufpreis Winter(s)pass 32.-- 64.--

* Das 11-er Abonnement ist auch fir die Kunsteisbahn Frauenfeld gultig.

Kinder unter 6 Jahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen haben freien Eintritt.

Schulen, Gruppen, Militar

Primarschule Frauenfeld (im Klassenverbund)

Hallen- oder Freibad 30 % Rabatt auf Einzeleintritte
Andere Schulen, Militar, Gruppen ab 10 Personen

Hallen- oder Freibad 25 9% Rabatt auf Einzeleintritte

Dauervermietung

Preise pro Bahn und pro Stunde, exkl. Eintritte.

Das Nichtschwimmerbecken entspricht 2 Bahnen.

einheimische Vereine

Montag bis Freitag pro Jahr 250.--
Samstag, Sonntag pro Jahr 350.--
Kommerzielle Nutzung und auswartige Vereine und Gruppen

Montag bis Freitag pro Jahr 600.--
Samstag, Sonntag pro Jahr 750.--



Anlasse
wahrend den offiziellen Offnungszeiten

Hallen- und Freibad (ohne Sprudelbad)
pro Becken

Wassermiete (inkl. Eintritte)

Wettkampfe / Meetings

einheimische Benultzervereine

auswartige Benutzervereine

Zuschlage

Mithilfe Badangestellte / -r

Spezielle Bestimmungen

- Garderoben, Duschen und Beleuchtung sind im Preis inbegriffen.

pro Stunde

pro Stunde
pro Tag

pro Stunde
pro Tag

pro Stunde

150.--

50.--
300.--

100.--
600.--

70.--

- Anstelle von Benutzungsgebuhren fur die Beachvolleyball-Anlage muss der Eintritt in das
Hallen-, Frei- und Sprudelbad bezahlt werden.

- Jugendveranstaltungen und Dauerbelegungen aller Jugendabteilungen der Vereine
(Altersgrenze 18 Jahre) erhalten auf die Grundgebuhr einen Rabatt von 50 %.

- Wahrend den offiziellen Schulferien steht das Bad fur kommerzielle Dauermieter / -innen

nicht zur Verfagung.

- Die Verwaltungsabteilung Jugend, Sport und Freizeit kann abweichende Regelungen

treffen.

Dieser Gebuhrentarif tritt auf den 1. Januar 2007 in Kraft.

Frauenfeld, 7. November 2006

NAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD

Der Stadtammann

C. Parolari

Der Stadtschreiber

T. Pallmann



	Hallen-_Frei-_und_Sprudelbad_1.1.07.pdf
	Gebührentarif_Hallen-_Frei-_und_Sprudelbad.pdf



